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An alle Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs

BETRIEBSPRAKTIKUM

Sehr geehrte Eltern,

unsere Schule führt zu folgenden Zeitpunkten für die Schüler und Schülerinnen des 8. Jahrgangs jeweils ein Betriebspraktikum durch:

Betriebspraktikum 1: vom Datum bis Datum
Betriebspraktikum 2: vom Datum bis Datum
Zur organisatorischen Abwicklung der Betriebspraktika möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen geben:

1
Ziele des Betriebspraktikums

Die Zielsetzung des Betriebspraktikums ergibt sich aus dem Erziehungs- und Bildungsauftrag der allgemeinbildenden Schule. Es soll die Hinführung der Schülerin/des Schülers zur Wirtschafts- und Arbeitswelt um Erfahrungen vor Ort erweitern und sie/ihn bei ihrer/seiner Berufswahl unterstützen. Es dient der Überprüfung und Ergänzung der im Unterricht und bei Betriebserkundungen erworbenen Kenntnisse und Einsichten. Durch eigenes Arbeiten und Mitarbeiten, Erleben und gezieltes Beobachten sowie durch Aufnahme dargebotener Informationen soll die Schülerin/der Schüler zum ersten Mal erfahren, was es heißt, beruflich tätig zu sein. 

Sie/er soll am Arbeitsplatz Anforderungen einzelner Berufe im Rahmen des betreffenden Berufsfeldes kennen lernen und ihre/seine Vorstellungen und Voraussetzungen hinsichtlich der eigenen Berufswahl an der Wirklichkeit überprüfen. Die dabei gewonnenen Ergebnisse und Erfahrungen sollen auch den Mitschülern/innen mitgeteilt werden und dadurch der gesamten Klassengemeinschaft dienen. Das Betriebspraktikum stellt weder eine berufliche Eignungsfeststellung dar noch dient es der Stellenvermittlung; der Abschluss eines Ausbildungsvertrages während des Betriebspraktikums ist jedoch nicht ausgeschlossen.

2
Teilnahmepflicht

Die Teilnahme am Betriebspraktikum ist verpflichtend! 

Sollten jedoch durch das Verhalten eines Schülers/einer Schülerin Sicherheit und Ordnung während des Praktikums gefährdet sein, sieht sich die Schule veranlasst, diese Schülerin/diesen Schüler vom Betriebspraktikum auszuschließen. In diesem Fall ist der Unterricht in einer anderen Klasse der Schule zu besuchen.

3
Versicherungsschutz

Das Betriebspraktikum ist eine schulische Maßnahme; deshalb gilt der Versicherungsschutz entsprechend, d. h., es besteht Unfallversicherungsschutz aufgrund § 539 Abs. 1 Nr. 14b der Reichsversicherungsordnung (RVO), nicht jedoch Haftpflichtversicherungsschutz. Die Schule schließt aus diesem Grund für die Dauer des Betriebspraktikums eine Haftpflichtversicherung für Ihr Kind ab.
Die wichtigsten Bedingungen dieser Versicherung lauten: „Die Versicherung umfasst nach Maßgabe der Allgemeinen Haftpflicht-Versicherungsbedingungen des Bayerischen Versicherungsverbandes (AHB/BVV) die gesetzliche Haftpflicht der ... Schüler während ihrer Teilnahme am Betriebspraktikum.

In Abweichung von § 4 I 7 b AHB/BVV erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf Ersatzansprüche wegen der Beschädigung von Gegenständen und Einrichtungen eines Betriebes, ferner – abweichend von § 7, 1 in Verbindung mit § 4 II 2 AHB/BVV – auf die gegenseitigen Ersatzansprüche der Schüler/innen, nicht jedoch von Geschwistern.

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen.

Eine für die Schüler/innen bereits anderweitig bestehende Haftpflichtversicherung hat der gegenwärtigen Versicherung voranzugehen.

Die Versicherung beginnt mit dem Betreten der Betriebe, in denen die Praktika stattfinden, und endet mit ihrem Verlassen.

Die Deckungssummen betragen für jedes einzelne Schadensereignis


500.000,-- €
für Personenschäden,


50.000,-- €
für Sachschäden und


6.000,-- € 
für Vermögensschäden.“

Leider sind Sie verpflichtet (nach § 72 Abs. 2 der Volksschulordnung – VSO), den Beitrag dafür selbst zu leisten. Dieser beträgt derzeit ca. 1,30 € und wird zu gegebener Zeit vom jeweiligen Lehrer des Unterrichtsfaches Arbeit-Wirtschaft-Technik eingesammelt.

4
Belehrung gemäß Infektionsschutzgesetz

Eine ärztliche Untersuchung jedes Schülers/jeder Schülerin vor Beginn des Betriebspraktikums ist nicht notwendig. Sofern Schüler oder Schülerinnen jedoch ihr Praktikum in Betrieben ableisten wollen, wo sie direkten Kontakt zu offenen Lebensmitteln haben (z. B. in Bäckereien, Metzgereien, Küchen, Restaurants, Kindergärten, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen u. Ä.), müssen sie sich einer ärztlichen Belehrung z. B. beim Staatlichen Gesundheitsamt unterziehen. 

Diese Belehrung ist für die Schüler kostenfrei, wenn Sie angeben, dass sie für das Betriebspraktikum notwendig ist. Lassen Sie diese Belehrung bitte rechtzeitig durchführen (bisTermin), damit der Nachweis darüber bei Beginn des Praktikums dem Betrieb vorgelegt werden kann. Wenn mehrere Betroffene es wünschen, kann die Schule einen gemeinsamen Termin beim Gesundheitsamt vereinbaren.

5
Elterninformationsabend

Um Sie eingehend über alle Fragen der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Praktikums zu informieren, laden wir Sie ein zu einem 
Elterninformationsabend

Datum

um Zeit Uhr

in unserer Schule.

Der an unserer Schule tätige Berufsberater des Arbeitsamtes ist ebenfalls anwesend und informiert Sie über die Aufgaben der Berufsberatung und wie Sie dabei mitwirken können. Im Hinblick auf die für Ihr Kind so wichtigen Vorhaben „Berufswahl“ und „Betriebspraktikum“ bitten wir um Ihr Kommen.

Mit freundlichen Grüßen

	Name 
	Name

	Schulleiter
	Klassleiter der Klasse


Briefkopf der Schule











            Arbeitskreis Online-Börse, Dörfler
PAGE  
                  Arbeitskreis Online-Börse, Dörfler

